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Amtliche Mitteilungen

Sammel- und Abfuhrtermine 2017
Müllabfuhr: Eselhöfe und Mühlhausen i.T.
Freitag, 18. August 2017 + HM4
Gelber Sack - Mühlhausen i.T.
Montag, 21. August 2017
Gelber Sack - Eselhöfe
Mittwoch, 23. August 2017
Altpapiersammlung
Fetzer-Papiertonne Eselhöfe und Mühlhausen i.T.
Freitag, 25. August 2017
Biomülltüte
Mittwoch, 16. August 2017
Grünmüllmassesammlung
Montag, 09. Oktober 2017
Grünmüll
Grüngutplatz in Gosbach (Krähensteige)
März - Oktober  
Mo. und Do. von 14.00 bis 18.00 Uhr
Sa. von 13.00 bis 18.00 Uhr

November
Mo. und Do. von 14.00 bis 17.00 Uhr
Sa. von 13.00 bis 17.00 Uhr

Dezember - Februar
Sa. von 12.00 bis 16.00 Uhr

Schrottabfuhr
Die jährliche Schrottabfuhr des Abfallwirtschaftsbetriebs wur-
de 2015 eingestellt!
Problemmüll
Nächster Termin 2018!
Elektrogeräte
Zwei Bestellkarten sind auf der Rückseite vom Abfall-Abc.
Weitere "Grüne Karten" sind auf dem Rathaus erhältlich.
Sperrmüll
nur auf Anforderung. Anforderungskarte wurde mit dem Müll-
gebührenbescheid versandt.
Wasserversorgung
Störungen/Notfälle rufen Sie den Bauhof an, Wassermeister 
Uwe Burghardt hat Urlaub!
Wertstoffhöfe
Gruibingen
auf dem Betriebsgelände der Firma Moll, Im Boden 3
freitags 14.00 - 18.00 Uhr

Bad Ditzenbach - Gosbach
im Gewerbegebiet "In der Au"
mittwochs 16.00 - 18.30 Uhr
freitags 13.00 - 18.00 Uhr
samstags  8.00 - 13.00 Uhr

Wiesensteig
beim städtischen Bauhof, Seestraße 26
freitags 12.30 - 16.30 Uhr

Öffnungszeiten des Rathauses
Montag - Freitag  7.30 Uhr - 12.00 Uhr
Montagnachmittag 14.00 Uhr - 18.00 Uhr

Genehmigtes Feuerwerk
(Abbrennen von pyrotechnischen 
Gegenständen/Feuerwerkskörper)
Die Gemeindeverwaltung hat eine Erlaubnis zum Ab-
brennen eines Feuerwerks für Samstag, den 12.08.2017, 
von 22.30 bis 22.50 Uhr für längstens 5 Minuten am Hotel 
„Höhenblick“, Obere Sommerbergstraße 10, erteilt. 
Die Gemeinde Mühlhausen im Täle informiert hierzu, dass 
das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen der 
Klasse II (Feuerwerkskörper/Knallkörper) nach § 23 Abs. 
2 der 1. Sprengstoffverordnung (1. SprengV) grundsätzlich 
nur am 31.12. und am 01.01. eines jeden Jahres gestattet 
ist. Diese Einschränkung gilt nicht für Inhaber entspre-
chender Erlaubnisse oder Befähigungsscheine! 
Zuwiderhandlungen stellen Ordnungswidrigkeiten dar und 
können mit einem Bußgeld geahndet werden. 
Ihre Gemeindeverwaltung

Die Mitteilungen der Kirchen finden Sie ab sofort im vorde-
ren Teil des Amtsblattes unter "Mitteilungen der Kirchen".

Mitteilungen aus den 
Vereinen und Organisationen

TSV Obere Fils e.V.

Bitte lesen Sie die Vereinsnachrichten unter der Rubrik 
"Vereine Wiesensteig"!

Parteien

CDU Stadtverband Wiesensteig
Oberes Filstal
Siehe unter Parteien Wiesensteig.

Gemeinde Mühlhausen i.T.
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Aus dem Verlag

GARTENSCHAU BAD HERRENALB 2017

Tickets zu gewinnen!
Große Verlosungsaktion für NussbaumClub-Mitglieder (un-
sere Printleser sind automatisch Mitglied im Nussbaum-Club):
10 x 2 Tageskarten für Erwachsene
für die Gartenschau Bad Herrenalb 2017 – noch bis zum 10.09.
Weitere Informationen unter www.badherrenalb2017.de
Zuschriften mit Angabe des untenstehenden Lösungswortes 
und Ihren vollständigen Adressdaten bitte an marketing@
nussbaummedien.de

Lösungswort:
Tageskarten Gartenschau Bad Herrenalb 2017

Teilnahmeschluss:
Sonntag, 27.08.2017

Die Gewinner/-innen werden schriftlich benachrichtigt und 
unter www.nussbaum-medien.de veröffentlicht.

Tipp: Besuchen Sie unsere Facebook-Seite www.facebook.
com/NussbaumMedien. Dort finden Sie neben attraktiven 
Verlosungen auch interessante Informationen sowie News 
aus dem Verlag und rund um Ihr Mitteilungsblatt.

Der Garten im August
Tipp: Im Gartenteich beginnt der Herbst früher als im rest-
lichen Garten, da es nur wenige Teichpflanzen mit spätem 
Blühtermin gibt. Manche Gewächse beginnen sogar schon 
Ende August, sich zurückzuziehen. Deshalb sollten bereits 
jetzt alle vergilbten, umgeknickten, weichblättrigen Pflan-
zen zurückgeschnitten werden, damit das Wasser durch zu-
sätzliche Fäulnis nicht unnötig belastetet wird. 

Tomaten pflegen
Zeigen sich an den Tomatenpflanzen Anzeichen von Blatt-
krankheiten, sollten diese Blätter sofort entfernt werden. 
Das Laub muss aber bereits bei erstem Befall abgeschnitten 
und im Hausmüll entsorgt werden, damit die gesunden Blät-
ter nicht infiziert werden. Anfang August werden auch die 
Spitzen der Tomatentriebe abgeschnitten, weil die nachfol-
genden Fruchtstände nicht mehr ausreifen würden. Dazu 
wird über dem letzten gut entwickelten Blütenstand (in der 
Regle der fünfte) nur noch ein Laubblatt belassen und der 
Rest gekappt. Die sich nach dieser Maßnahme noch kräftiger 
entwickelnden Seitentriebe werden weiterhin regelmäßig 
ausgegeizt.

Erdbeeren düngen
Im August erhalten abgeerntete Erdbeeren die Hauptdün-
gung. 50 bis 60 g Volldünger je Quadratmeter werden An-
fang August in den Boden eingearbeitet. Bei Kompostgaben 
ist mit ungefähr 5 Litern je Quadratmeter zu rechnen. Ende 
August, Anfang September sind zwei bis drei kräftige Was-
sergaben von 20 bis 30 mm (das entspricht 20 bis 30 Liter je 
Quadratmeter) erforderlich, um die im Kurztag ab Ende Sep-
tember eintretende Blütenknospenbildung zu fördern. Eine 
grundsätzliche Düngeregel bei Erdbeeren lautet: Zwei Drittel 
nach der Ernte, ein Drittel vor der Blüte!

Quelle: Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V.


